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Elfte Tagung des
internationalen Ausschusses
fur zwischengenossenschaft-
liche Beziehungen

Der Internationale Ausschul} fiir zwischengenossenschaft-
liche Beziehungen hat seine elfte Tagung am 3. und 4. No-
vember im Internationalen Arbeitsamt in Genf unter dem
abwechselnden Vorsitz des Herrn Marquis de Vogiié, Vor-
sitzenden der Internationalen landwirtschaftlichen Kommis-
sion, und des Herrn Poisson, stellvertretenden Vorsitzenden
des Internationalen Genossenschaftsbundes, abgehalten.

Der Ausschul} hat zuerst die Methode festgelegt, die er
bei der Erhebung anzuwenden gedenkt, mit deren Hilfe in
systematischer Weise die Studien fortzusetzen sind iiber die
Probleme, vor die die immer 6fter auftretenden Eingriffe der
Behorden auf dem Gebiete der Organisierung der Wirtschaft
und insebsondere auf dem landwirtschaftlichen Markt die
Genossenschaftshewegung stellen.

Der Ausschufl hat dann die ersten Ergebnisse der Er-
hebung iiber die Bedeutung der Organisationen der landwirt-
schaftlichen Genossenschaften und der Konsumgenossen-
schaften und ihrer gegenseitigen Beziehungen auf dem Ge-
biete des Obsthandels zur Kenntnis genommen und hat be-
schlossen, zur Vervollstindigung der gesammelten Angaben
seine Forschungen fortzusetzen.

Der Ausschuf} hat schlieBlich die Gesamtberichte iiber
die Ergebnisse der Erhebung iiber die MaRnahmen der Ge-
nossenschaftsorganisationen zur Verbesserung, Bestimmung,
Kontrolle und Gewihrleistung der durch sie abgesetzten bzw.
zur Verteilung gebrachten Erzeugnisse gepriift. Diese Er-
hebung stellt einen Beitrag des Ausschusses zur Gesamtheit
der von den internationalen Institutionen unternommenen
Studien tiber die Erndhrungsfragen dar.

Im Sinne derselben Zusammenarbeit hat der AusschuB
aulerdem die Einladung angenommen, eines seiner Mitglieder
zu der nichsten Tagung des Gemischten Ausschusses fiir Er-

nahrungsfragen, der vom Vélkerbund einberufen wird, als
Vertreter zu entsenden.

Die nichste Tagung des Internationalen Ausschusses
fiir zwischengenossenschaftliche Bezichungen wird am 9. und
10. Mirz stattfinden.

»Wir bauen auf:s

Unter diesem Motto lauft zur Zeit ein vom Verband
schweizerischer Konsumvereine (VSK.) neu herausgebrachter
Tonfilm. Die Handlung spielt im Engadin und wird in den
entscheidenden Teilen von den Bewohnern eines Engadiner
Dorfes mit auflerordentlichem Geschick bestritten. Der Film
dient dem Gedanken und der Forderung der Selbsthilfe und
vermag nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch im Blick
auf Regie und musikalische Ausgestaltung hohe Anspriiche
zu befriedigen.

Zur Studienzirkel-Bewegung

Zur Forderung und Vertiefung des Genossenschafts-
gedankens arbeiten schon seit etwa zwei Jahren in der fran-
zosischsprachigen Schweiz sogenannte Studienzirkel. Das sind
Vereinigungen von etwa 10 bis 15 Personen beider Geschlech-
ter, die regelmifdig zur gegenseitigen Aussprache iiber ge-
nossenschaftliche Fragen zusammenkommen. Dank der er-
folgreichen Arbeit dieser Zirkel in der welschen Schweiz hat
sich der Verband schweizerischer Konsumvereine entschlossen,
die Studienzirkel-Bewegung in der ganzen Schweiz zu fordern.
Wihrend in der welschen Schweiz die Zahl der Zirkel gegen-
iiber dem letzten Jahr sich jetzt schon nahezu verdoppelt hat,
d. h. von 25 auf 45 gestiegen ist, ist in der deutschen Schweiz
eine ganze Reihe von Zirkeln entweder schon gebildet oder
in Bildung begriffen. Auch in der italienischen Schweiz sind
entsprechende Bestrebungen im Gange. Der Eintritt in einen
Zirkel steht jedermann offen.

AUS RECHT UND WIRTSCHAFT

'Innenkolonisation und Siedlung

Der Bundesrat hat eine am 20. Dezember in Kraft
tretende Verordnung iiber die Férderung der Innen-
kolonisation und Erleichterung der Ansiedlung im euro-
pédischen Ausland erlassen. Daraus seien hier die wich-
tigsten Bestimmungen betreffend die Innenkolonisation
wiedergegeben. Sie setzt die Bedingungen fest, unter
welchen der Bund Beitrage an Mafnahmen zur Forde-
rung der Innenkolonisation gewéhrt. In Betracht fallen
insbesondere landwirtschaftliche Primitivsiedlungen,
Kleinsiedlungen und Pflanzwerke fiir Arbeitslose.

Bei landwirtschaftlichen Primitivsiedlungen durfen
die Erstellungskosten fur die Gebaulichkeiten mit Ein-
schluf der Wasser-, Licht- und Kraftzuleitung sowie
allfdllige Weganlagen in der Regel Fr. 30 ooo.— nicht

iibersteigen. Jede Siedlung soll das fiir einen klein-
biuerlichen Betrieb erforderliche Wirtschaftsland um-
fassen. Die Kleinsiedlungen und Pflanzwerke fiir Ar-
beitslose sollen in der Regel im weitern Umkreis
groBerer Stadt- und Industriezentren entstehen und
der SeBhaftmachung und teilweisen Selbstversorgung
von Familien dienen, die infolge Arbeitslosigkeit keine
ausreichende Existenzmoglichkeit haben. Die Anlage-
kosten einer Kleinsiedlung diirfen ordentlicherweise
12 000 Franken nicht iiberschreiten.

Der Gesamtbeitrag an die einzelne Siedlung darf
in der Regel 40 Prozent der Gestehungskosten nicht
iibersteigen. Er ist nach MaBgabe des Ertragswertes ab-
zustufen. An Stelle oder in Verbindung mit der Sub-

7



	Elfte Tagung des Internationalen Ausschusses für zwischengenossenschaftliche Beziehungen

